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2.   Beteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie von Existenzgründungen 

Diese Nummer gilt für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen für Bauleistungen sowie für sonstige Liefer- 
und Dienstleistungen durch alle staatlichen Auftraggeber unterhalb der EU-Schwellenwerte.

2.1  

Für die Beurteilung der Zugehörigkeit eines Unternehmens zum Bereich der kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) findet die Empfehlung 2003/361/EG entsprechend Anwendung.

2.2  

1Bei Beschränkter Ausschreibung, Freihändiger Vergabe und Verhandlungsvergabe sind, sofern kein 
Teilnahmewettbewerb erfolgt, regelmäßig auch KMU und Existenzgründungen in angemessenem Umfang 
zur Angebotsabgabe aufzufordern. 2Bei einem Direktauftrag sind in geeigneten Fällen auch KMU und 
Existenzgründungen zu berücksichtigen.

2.3  

1Bei Aufträgen mit Nachunternehmerleistungen ist in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen, dass der 
Auftragnehmer bei der Einholung von Angeboten regelmäßig KMU und Existenzgründungen angemessen 
beteiligen soll. 2Die Bestimmungen des § 4 Abs. 8 Nr. 1 der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen Teil B und des § 4 Nr. 4 der Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
Leistungen (VOL/B) bleiben unberührt. 3Außerdem ist der Auftragnehmer in den Ausschreibungsunterlagen 
zu verpflichten, bei jeder Unterbeauftragung die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B 
oder die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen zum Vertragsbestandteil zu 
machen und dem Nachunternehmer keine davon abweichenden, ungünstigeren Regelungen aufzuerlegen.

2.4  

Werden Aufträge an ausländische Firmen vergeben oder ausländische Firmen als Nachunternehmer 
beteiligt, ist vor dem Zuschlag oder der Beteiligung des Nachunternehmers der Nachweis zu verlangen, 
dass das zuständige Arbeitsamt den ausländischen Arbeitnehmern die Arbeitserlaubnis erteilt, soweit nicht 
aufgrund der Freizügigkeitsbestimmungen in der Europäischen Union und im Europäischen 
Wirtschaftsraum die Arbeitserlaubnispflicht entfällt.

2.5  

1Die Vergabe von Bauleistungen an Generalübernehmer ist nicht zulässig. 2Generalübernehmer sind 
solche Unternehmen, die Bauleistungen in Auftrag nehmen, ohne sich gewerbsmäßig mit der Ausführung 
von Bauleistungen zu befassen.

2.6  

Bei Bauleistungen ist in den Ausschreibungsunterlagen vorzuschreiben, dass Nachunternehmer fachkundig, 
leistungsfähig und zuverlässig sein müssen und ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von 
Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sein und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen 
müssen.

2.7  

Das Auftragsberatungszentrum Bayern e. V. benennt für Lieferungen und Leistungen, ausgenommen 
Bauleistungen, unentgeltlich geeignete KMU.


